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VORWORT

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

mit dem ersten Newsletter 2017 können wir Ihnen wieder ein breites Potpourri zum 
Thema Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung bieten, wobei die Prä-
vention dieses Mal im Vordergrund steht. 

DIE HIGHLIGHTS

Ganz in diesem Sinne baten 
wir Dr. Martina Koger, MSc, 
Abteilungsleiterin der Präven-
tion, Edukation und der inter-
nationalen Zusammenarbeit 
im BAK zum Gespräch. Sie 
hebt im Interview die Arbeits-
schwerpunkte dieser Bereiche 
für die nächsten Jahre hervor. 

Im Anschluss findet sich ein 
ausführlicher Bericht zum 
Schülerevent in der Bundes-
handelsakademie und Bun-
deshandelsschule 10. An ei-
nem für die Schülerinnen und 
Schüler unterrichtsfreien Tag 
wurden gemeinsam Strategi-
en zur Korruptionsvermeidung 
erarbeitet und die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer mit 
pädagogisch wertvollen und 
unterschiedlichen Methoden 
auf Herausforderungen im Ar-
beitsalltag vorbereitet. 

Ein weiteres Highlight dieses 
Newsletter stellt die EPAC/
EACN Präsidentschaft durch 
Direktor Mag. Andreas Wie-
selthaler, MSc dar. Er verrät 
uns, in welche Richtung sich 
das Netzwerk in den folgenden 

zwei Jahren entwickeln soll. 
Im Bereich der Grundlagen-
forschung dürfen wir eine 
Studie von Prof. Stahl an der 
Wirtschaftsuniversität Wien 
vorstellen. Er stellt uns Ant-
wortansätze auf die Frage 
„Warum Manager korrupt 
werden?“ vor. Außerdem hin-
terfragen wir, was hinter dem 
Corruption Perception Index 
steht und warum Korrupti-
onswahrnehmung irreführend 
sein kann. 

IMMER AM LAUFENDEN

Im Newsletter wollen wir aber 
auch auf laufende, wiederkeh-
rende Ergebnisse und Ereig-
nisse hinweisen. So gibt es 
Neuigkeiten aus der Korrupti-
onsentwicklung: die ersten 
Ergebnisse aus der Statistik 
2016.  Weiters stellen wir vor, 
was sich im Bereich der be-
trieblichen Gesundheitsvor-
sorge im vergangenen Quartal 
getan hat. Aber auch von der 
internationalen Zusammen-
arbeit des BAK und höchstge-
richtlichen Entscheidungen im 
Bereich der Korruption wird 
berichtet. 

Abschließend können wir auf 
eine weitere Möglichkeit hin-
weisen, über Korruptionsprä-
vention und Korruptionsbe-
kämpfung auf dem Laufenden 
gehalten zu werden:  

Wir wünschen viel Vergnügen 
bei der Lektüre. 

https://www.facebook.com/Bundesamt-zur-Korruptionsprävention-und-Korruptionsbekämpfung-1010857165658682/
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Alles, was das BAK unternimmt, um bereits im Vorfeld Korruption zu vermeiden, 
wandert über ihren Schreibtisch: Dr. Martina Koger, MSc leitet seit 2014 die Abtei-
lung Prävention, Edukation und internationale Zusammenarbeit. Sie hat somit alle 
Hände voll zu tun, denn vorbeugen und schulen kann man nie genug.

DU BIST NICHT DEN KLASSI-
SCHEN WEG ÜBER DIE PO-
LIZEIAUSBILDUNG INS BMI 
GEGANGEN. WIE UND WARUM 
HAST DU INS BAK GEFUNDEN?

Mein Weg ins BAK hat mich – 
nach knapp zwanzigjähriger 
Beschäftigung im Bibliotheks- 
und Informationsbereich - über 
den internationalen Bereich im 
Bundesamt für Verfassungs-
schutz und Terrorismusbe-
kämpfung geführt. Ich hatte 
die Möglichkeit sechs Jahre 
in der EU-Ratsarbeitsgruppe 
Terrorismus die österreichi-
schen Interessen zu vertreten. 
Sehr herausfordernd waren 
dabei die Umsetzung von Maß-
nahmen zur Bekämpfung von 
Radikalisierung und Rekrutie-
rung sowie gute Kompromisse 
zwischen den EU-Mitglieds-
staaten und der Europäischen 

Kommission zu erzielen. Ich 
habe mich gefreut, als  ich 2010 
die Chance bekommen habe in 
der damaligen internationalen 
Abteilung BAK/4 den Bereich 
der Gremienarbeit auszubau-
en und meine Erfahrungen 
einzubringen.

DU HAST UNTER ANDEREM 
AUCH SKANDINAVISTIK STU-
DIERT. WAR DAS EIN VORTEIL 
IN DER INTERNATIONALEN 
ARBEIT?

Ja, im Studium der Skandina-
vistik konnte ich nicht nur eine 
weitere Fremdsprache erler-
nen, sondern es gab mir auch 
die Möglichkeit mich mit der 
Kultur, Geschichte und Litera-
tur des europäischen Nordens 
zu beschäftigen. Aber es war 
das Studium der Kultur- und 
Sozialanthropologie, welches 

meine Begeisterung für frem-
de Kulturen weckte und das  
Verständnis für menschliches, 
auf kulturellen Unterschieden, 
basierendes Verhalten be-
gründete. Diese Erkenntnisse 
boten einen Vorteil bei interna-
tionalen Konferenzen und im 
Gespräch mit ausländischen 
Kolleginnen und Kollegen.

DAS BAK IST INTERNATIONAL 
SEHR GUT VERNETZT. GIBT ES 
NOCH HERAUSFORDERUNGEN 
FÜR DIE ZUKUNFT?

Ja, denn einerseits erfordern 
die internationalen Instru-
mente von UN, Europarat und 
OECD laufende Evaluierun-
gen und Umsetzungen der 
Konventionen und Resoluti-
onen. Andererseits besteht 
gerade in der EU der Bedarf 
zur verstärkten Vernetzung 

„Es besteht der 
Bedarf zur  
verstärkten  
Vernetzung und 
Förderung der 
Integrität“

Interview mit  
Dr. Martina Koger

Foto: BAK
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und Förderung der Korrupti-
onsprävention und Integrität. 
Wichtig wäre es, einen - für 
den europäischen Vergleich 
tauglichen - Index zu schaf-
fen, der die Bemühungen zur 
Förderung von Integrität dar-
stellt. Der Korruptionswahr-
nehmungsindex (CPI) erfüllt 
aufgrund seiner Darstellung 
einer „wahrgenommenen“ 
Korruption nicht die Anforde-
rung, die tatsächlichen An-
strengungen und Maßnahmen, 
die zur Bekämpfung und Vor-
beugung von Korruption un-
ternommen werden, objektiv 
zu präsentieren. 

WARUM IST DER EPAC/
EACN VORSITZ SO WICHTIG 
FÜR DIE INTERNATIONALE 
ZUSAMMENARBEIT?

Die beiden Plattformen Eu-
ropean Partners Against 
Corruption (EPAC) und das 
Europäische Kontaktstellen 
Netzwerk gegen Korruption 
(EACN) basieren auf österrei-
chischen Initiativen und der 
Vorsitz ermöglicht uns, neue 
Akzente zu setzen und Impul-
se zu geben – beispielweise 
hinsichtlich Sicherstellung 
und den Umgang mit großen 
Datenmengen in Korruptions-
fällen oder der Entwicklung 
eines EU-Integrity-Index. 

ALS LEITERIN DER ABTEI-
LUNG 2 IM BAK FALLEN AUCH 
PRÄVENTION UND EDUKATION 
IN DEINEN ZUSTÄNDIGKEITS-
BEREICH. WO SETZT DU HIER 
DIE SCHWERPUNKTE IN DEN 
NÄCHSTEN JAHREN?

Im Vorjahr haben wir das In-
tegritätsbeauftragten-Netz-
werk ins Leben gerufen. Die-
ses Netzwerk zur Förderung 
des Integritätsgedankens soll 
Vertreterinnen und Vertretern 
aller Sektoren (öffentlicher 
Dienst, Wirtschaft und Zivil-
sektor),  eine Plattform  zum 
Austausch von Erfahrungen, 
zum Wissenstransfer und zur 
Bewusstseinsbildung bieten.  
Die Betreuung ist eine ambi-
tionierte Aufgabe und stellt 
einen der Schwerpunkte dar. 
Verstärktes Augenmerk wer-
den wir auf Korruptionsprä-
ventions- und Compliancebe-
ratungen für den öffentlichen 
Dienst sowie Antikorruptions-
trainings von Schülerinnen 
und Schülern legen.

Für die Edukationsarbeit, also 
Antikorruptionsschulungen im 
Bereich der Polizeigrundaus-
bildung und anderer Aus- und 
Fortbildungen im BMI, hat das 
BAK den Pool der Korruptions-
präventionsbeamten und –be-
amtinnen auf über 30, vorwie-
gend Bedienstete der LPDs, 
aufgestockt. Daher wird ein 
besonderer Fokus auf deren 
laufende Betreuung gelegt. 
Die neuen E-Learning Module 
zum Korruptionsstrafrecht für 
die Polizeigrundausbildung 
und die Sicherheitspartner-
schaften stellen ein zukunfts-
weisendes Instrument dar und 
sollen auch für weitere Ziel-
gruppen entwickelt werden. 

WAS MUSS MAN TUN, WENN 
FÜR DIE EIGENE DIENST-
STELLE EINE SCHULUNG 
NOTWENDIG WÄRE? 

Ja, unsere Expertinnen und 
Experten stehen sowohl für 
Grundschulungen als auch 
für zielgruppenspezifische 
Vortragstätigkeiten zur Ver-
fügung. Ebenso wird Unter-
stützung bei der Implemen-
tierung von Präventions- und 
Compliancemaßnahmen an-
geboten, die je nach Bedarf 
als umfassende Präventions-
beratung oder auch als „maß-
geschneiderte“ Compliance-
beratung basierend auf einer 
Risikoanalyse erfolgen kann.  

Wir sind bestrebt mit unserer 
Präventions- und Edukations-
arbeit und entsprechender 
Grundlagenforschung das Be-
wusstsein und die Integrität 
im öffentlichen Dienst zu för-
dern, die Beispiele aus ande-
ren Ländern als Anregungen 
aufzunehmen sowie unsere 
Erfahrungen und Erkenntnis-
se über die Wirksamkeit un-
serer Maßnahmen mit ande-
ren zu teilen. Als Leiterin der 
Abteilung 2 sind mir der inten-
sive Austausch und die Auf-
geschlossenheit gegenüber 
neuen Ansätzen und Methoden 
sehr wichtig und ich freue mich 
mit meinem Team einen wichti-
gen Beitrag zur Vorbeugung von 
Korruption leisten zu können.

MARTINA KOGER

...ist gebürtige Niederösterreicherin

...studierte Skandinavistik und 
Kultur- und Sozialanthropologie 
...absolvierte eine Masterausbil-
dung Bibliotheks-, Informations- und 
Dokumentationsmanagement
... fand über das BVT ins BAK

... ist seit 13 Jahren im internationalen 
Bereich tätig
... spricht neben englisch auch franzö-
sisch und schwedisch
... ist begeisterte Reiterin und - seit 
kurzem - auch begeisterte Großmutter 
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Am Schluss war 
dann großer 
Applaus!

Schülerinnen und 
Schüler als Integ-
ritäts-Botschafter  
- Der erste Anti-Kor-
ruptions-Event im 
Bildungsbereich

Das Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung führte 
erstmalig in Kooperation mit Transparency International Austrian Chapter (TI) am 
17.02.2017 einen Anti-Korruptions-Event an der Bundeshandelsakademie und Bun-
deshandelsschule Wien 10 durch. In einem Stationenbetrieb wurden die rund 120 
Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen auf mögliche Korruptionsrisiken 
im (Berufs-)Alltag vorbereitet. Ein voller Erfolg. 

„UNSERE SCHÜLERINNEN 
UND SCHÜLER SOLLEN BOT-
SCHAFTER FÜR DAS THEMA 
KORRUPTION WERDEN.“  
(DIREKTOR HOPFGARTNER)

Bereits im Herbst 2016 hat-
te das BAK ein Anti-Kor-
ruptions-Training für Lehr-
kräfte der BHAK Wien 10 
veranstaltet, wo die Lehre-
rinnen und Lehrer einer-
seits hinsichtlich ihrer Rolle 
als Amtsträger sensibilisiert 
wurden und andererseits das 
neuartige Konzept des An-
ti-Korruptions-Events für 
Schülerinnen und Schüler vor-
gestellt wurde. Die Erkenntnis 
über die Bedeutung von Kor-
ruptionshandlungen und deren 
Folgen überzeugten Direktor 
Prof. Mag. Jörg Hopfgartner 
und Frau MMag. Meyer, MSc 

derart, dass die Schule einen 
Schwerpunkt auf korruptions-
präventive Inhalte und Maß-
nahmen setzen wollte.

AUFKLÄRUNG UND SEN-
SIBILISIERUNG SOLL ZUR 
KORRUPTIONSPRÄVENTION 
BETRAGEN

Ziel dieses Anti-Kor-
ruptions-Events war die 
Schülerinnen und Schüler 
über die Korruptionsthema-
tik aufzuklären und hinsicht-
lich Korruptionsphänome-
ne zu sensibilisieren sowie 
die Vorbeugung allfälligen 
Fehlverhaltens und Forcie-
rung integren Handelns.  
Obwohl gute Frontalvorträ-
ge ebenfalls sehr interessant 
sein können und durchaus 
ihren Reiz haben, wollte das 

Präventionsteam des BAK 
diesen Schultag zu einem be-
sonderen Erlebnis machen 
und somit für Nachhaltigkeit 
sorgen. Daher wurde das tra-
ditionelle Setting in Klassen-
räumen bewusst verworfen, 
um den Tag so interessant und 
aktiv wie möglich zu gestalten. 
Die Klassen wurden geöffnet 
und die Räumlichkeiten der 
gesamten Schule genutzt. 

UNTERRICHT AKTIV UND 
PRAXISBEZOGEN

Den Anti-Korruptions-Event 
eröffneten Direktor Mag. Hopf-
gartner und MMag. Meyer mit 
den Worten: „Im Laufe eu-
rer Berufskarriere werdet ihr 
früher oder später mit dem 
Thema Korruption in Berüh-
rung kommen. Wir möchten 

Fotos: BAK
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euch sensibilisieren und 
zum Hinschauen bewegen.“ 
Nach einer Begrüßung durch 
den Direktor des BAK, Mag. 
Andreas Wieselthaler, und 
einem kurzen Theorieinput 
konnten die Schülerinnen und 
Schüler gruppenweise in acht 
Stationen unterschiedliche 
Inhalte zu den Themenberei-
chen Korruptionsprävention 
und Integritätsförderung ken-
nenlernen. Bei der Gruppe-
neinteilung wurde auf eine 
Durchmischung der Klassen 
und Schulstufen Wert gelegt, 
wodurch neue Teamstrukturen 
entstanden und soziale Kom-
petenzen bei der Übernahme 
von Führungsverantwortung 
und der Mitgestaltung der 
Teamarbeit speziell gefördert 
wurden.

Durch den Einsatz unter-
schiedlichster Methoden wur-
den die acht Stationen sehr 
aktiv und mit größtmöglichem 
Praxisbezug gestaltet, sodass 
die Schülerinnen und Schü-
ler mitwirken konnten und die 
Möglichkeit der Umlegung al-
ler Inhalte auf ihr alltägliches 
Leben gegeben war. Thema-
tisch reichten die vermittel-
ten Inhalte vom Erkennen von 

Korruption und ihren Erschei-
nungsformen in Alltagssitua-
tionen, den Gang des Ermitt-
lungs- und Strafverfahrens, 
der Bedeutung von Werten und 
Handlungsethik bis hin zu An-
ti-Korruptionsstrategien und 
der weltweiten Wahrnehmung 
des Phänomens Korruption.

RESÜMEE: SCHÜLERINNEN
WORKSHOPS ZUM WEITER 
EMPFEHLEN

Durch das innovative Konzept 
ist es gelungen, Korruption 
zielgruppengerecht auf span-
nende Art und Weise zu ver-
mitteln. Die Schülerinnen und 
Schüler wurden durch den An-
ti-Korruptions-Event nicht nur 
für die Korruptionsthematik 
sensibilisiert und zu integrem 
Verhalten animiert, sondern 
auch ein Stück weit zu kriti-
schem Hinterfragen und Han-
deln angeleitet.

Wesentliche Basis für den ers-
ten Anti-Korruptions-Event 
war die hervorragende Ko-
operation zwischen Schule, 
BAK und TI. Schlussendlich 
waren für das Gelingen jedoch 
das große Interesse, die her-
vorragende Beteiligung und 

auch der respektvolle Umgang 
der Schülerinnen und Schüler 
ausschlaggebend.

Neben dem Anti-Korruptions 
Event bietet das Präventi-
onsteam des BAK den An-
ti-Korruptions-Workshop für 
Schülerinnen und Schüler der 
Sekundarstufe II an. Dieser 
wird im traditionellen Unter-
richtssetting in den einzel-
nen Schulklassen abgehalten, 
wobei auf eine methodenrei-
che Gestaltung unter größt-
möglicher Einbeziehung der 
Schülerinnen und Schüler 
besonders Wert gelegt wird. 
Bei geringeren zeitlichen oder 
räumlichen Ressourcen bietet 
der halbtägige oder ganztä-
gige Anti-Korruptions-Work-
shop eine Alternative zu dem 
Anti-Korruptions-Event. 

01/53126 6840 oder per E-Mail  
BMI-IV-BAK-2@bak.gv.at 
näher informieren.

Zitate der Schülerinnen und Schüler:
„Sachen hinterfragen und Augen offen halten, wenn einem etwas komisch vorkommt 
dann sollte man genauer hinschauen.“
„Leute informieren, viele Leute wissen gar nicht was sie hier tun.“
„Wir haben Wege erfahren wie man gegen Korruption ankämpfen kann.“
„Gleich bei der Anfütterungsphase die Hände weg von der Geschichte!“



BUNDESAMT ZUR KORRUPTIONSPRÄVENTION UND KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG Ausgabe 01 20
17

7

Unter der Moderation von einer Mitarbeite-
rin und eines Mitarbeiters von Transparency 
International schlüpften die Schülerinnen 
und Schüler in ein Rollenspiel und sollten 
dadurch lernen, wie man Korruption erken-
nen kann und auf Bestechungsversuche re-
agieren sollte. Wie erkennt man Korruption 
und wie kann man regieren?

Alltägliche Situationen wurden auf korrup-
tes Verhalten untersucht, was sich oft gar 
nicht so einfach gestaltete. Wo könnte bei-
spielsweise ein Mechaniker, Polizist, Arzt mit 
Korruption in Berührung kommen? Wo beginnt 
Korruption? Durch anschauliche Erklärungen 
wurde ein Bezug zum Lebensalltag der Schü-
lerinnen und Schüler hergestellt

Die Entscheidung, ob konkrete Fallsituati-
onen korrupte Handlungen darstellen oder 
nicht, war nicht immer einfach zu treffen 
„Manche Sachen sind nicht ganz eindeutig 
Korruption, es gibt hier auch eine Grauzone…
man hat das oft im Gespür und darauf soll 
man unbedingt achten!“

Teamwork war bei der gemeinsamen 
Erstellung eines „Werteturms“ gefragt.

Der Weg des Strafverfahrens und kor-
ruptionsrelevante Straftatbestände konn-
ten ebenfalls sehr praxisnahe erläutert 
werden.

Besonders spannend gestalteten sich 
die Fallschilderungen und die Erzäh-
lungen zu dem Arbeitsalltag eines 
BAK- Ermittlers.
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Direktor des 
BAK, Mag. 
Andreas  
Wieselthaler 
wird Präsident 
der EPAC/EACN

DAS NEUE TEAM

Gemeinsam mit Mag. Andreas 
Wieselthaler, MA MSc wur-
den die stellvertretende Vize-
präsidentin der EPAC/EACN 
Polizeiaufsichtsbehörden, 
Monique Stirn, Leiterin der 
Generalinspektion der Polizei 
des Großherzogtums Luxem-
burg, und die stellvertreten-
de Vizepräsidentin der EPAC/
EACN  Antikorruptionsbehör-
den, Ruta Kaziliunaite, Leiterin 
des Bereichs Rechtshilfe und 
internationale Zusammenar-
beit in der Abteilung Verwal-
tung des Special Investigation 
Service der Republik Litauen 
(STT), neu in ihre Funktionen 
gewählt. 

Die beiden Vizepräsidentin-
nen, Dominique Devos-Cavier, 
General Controller der fran-
zösischen Polizeiaufsichtsbe-
hörde (General Inspectorate 
of the National Police, IGPN) 
und Anca Jurma, Oberstaats-
anwältin der rumänischen 
Anti-Korruptions-Behörde 

(Anti-Corruption Directorate) 
bekleideten ihre Funktionen 
bereits zuvor und bleiben da-
her im Team. 

Gemeinsam werden sie für 
zwei Jahre die Geschicke der 
Netzwerkes leiten. 

NEUE ARBEITSSCHWER-
PUNKTE: RISIKOMANAGE-
MENT UND BIG DATA

Als Arbeitsschwerpunkte für 
das kommende Jahr wurden 
die Themen „Risikomanage-
ment“ und „Big Data“ gewählt. 
In beiden Bereichen werden 
Arbeitsgruppen tagen. 

BIG DATA 

Litauen übernimmt gemein-
sam mit Rumänien die Leitung 
der Arbeitsgruppe „BIG Data“. 
Ziel ist der Austausch von Er-
fahrungen, die ermittelnde 
Behörden in Europa bereits 
mit großen Datenmengen ge-
macht haben.
 

Gerade Korrutpionsermittlu-
ngen sind umfangreich. Bei 
Hausdurchsuchungen werden 
große Mengen an digitalen Da-
ten sichergestellt. Wie muss 
mit diesen Daten umgegangen 
werden? Wie kann eine derar-
tige Informationsmenge über-
haupt analysiert werden? Wie 
findet man die Stecknadel im 
Heuhaufen? 
Fragen, die viele europäische 
Behörden beschäftigen und 
vor immer wieder neue Her-
ausforderungen stellen. Der 
Austausch von Best Practise 
soll den Umgang mit Big Data 
verbessern. 

Im November 2016 wur-
de der Direktor des BAK, 
Mag. Andreas Wieseltha-
ler, bei der 16. Jahres-
konferenz in Riga zum 
EPAC/EACN-Präsidenten 
gewählt. 

Fotos: BAK
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RISIKOMANAGEMENT
SYSTEME  ZUR 
KORRUPTIONSPRÄVENTION

Die zweite Arbeitsgruppe wird 
von Österreich geleitet und 
widmet sich der Implementie-
rung von Risikomanagement 
und Risikomanagementsyste-
men im Zusammenhang mit 
Compliancerisiken in Antikor-
ruptions- und Polizeiaufsichts-
behörden. Ein weiterer Aspekt 
ist die Verwendung der Risiko-
analyse zur Korruptionsprä-
vention im öffentlichen Dienst. 
Systeme, die in der Privatwirt-
schaft regelmäßig Anwen-
dung finden, sollen vermehrt 
im öffentlichen Sektor einge-
setzt werden. Dadurch können 
bereits viele Risiken im Vor-
feld analysiert und verringert 
werden. Auf diese Weise kann 
Risikomanagement auch in 
der Korruptionsprävention als 

wichtiges Tool genutzt werden. 
Ziel der Arbeitsgruppe ist, Gui-
delines zum Thema Risikoma-
nagement zu erarbeiten und 
dadurch die Antikorruptions- 
und Polizeiaufsichtsbehör-
den der Mitgliedsstaaten zu 
unterstützen. 

JAHRESKONFERENZ IM 
NOVEMBER 2017

Neben der herausfordernden 
inhaltlichen Arbeit sind auch 
2017 eine Jahreskonferenz 
,verbunden mit der statuta-
risch vorgesehenen General-
versammlung, geplant. Die-
se findet voraussichtlich im 
November in Lissabon statt. 
Zwischenergebnisse der  Ar-
beitsgruppen sind bis dahin zu 
erwarten. 

Gesundheitswesen und  
Selbstevaluierung 

Im vergangenen Jahr tag-
ten zwei Arbeitsgruppen der 
Netzwerke EPAC/EACN: eine 
zum Thema Korruption im 
Gesundheitswesen und die 
zweite zur Selbstevaluierung 
der Effizienz von Polizeiauf-
sichtsbehörden. 
Während die  erste Arbeits-
gruppe mit einem Abschluss-
bericht und einer Analyse 
über die Situation der Kor-
ruption im Gesundheitssektor 
in mehreren Mitgliedsstaaten 
im November des Vorjah-
res abgeschlossen wurde, 
wird die Arbeitsgruppe zur 
Selbstevaluierung der Effizi-
enz von Polizeiaufsichtsbe-
hörden noch in diesem Jahr 
fortgesetzt. Die von der  fran-
zösischen Behörde General 
Inspectorate of the National 
Police geleitete Gruppe beab-
sichtigt im Rahmen eines Ar-
beitstreffens im Mai 2017 in 
Luxemburg ein Handbuch zur 
Selbstevaluierung der Effizi-
enz dieser Aufsichtsbehörden 
zu präsentieren.

EPAC/EACN 

Das Netzwerk European Partners 
against Corruption (EPAC) wurde 
2001 auf österreichisch-belgische 
Initiative und unter belgischer 
EU-Ratspräsidentschaft von den 
damals 15 Mitgliedsstaaten ge-
gründet. EPAC entwickelte sich 
als informelles, unabhängiges 
Netzwerk und hat heute mehr als 
60 Mitgliedsorganisationen aus 
den EU-Staaten und Ländern des 
Europarates sowie regionale und 
europäische Organisationen (z.B. 
OLAF).

2004 wurde von mehreren Behör-
den aus EU-Mitgliedsstaaten eine 
Initiative gestartet, einen Teil des 
EPAC Netzwerkes als Plattform 
europäischer Kontaktstellen ge-
gen Korruption (EACN)  auf offizi-
elle Beine zu stellen. Ein von Ös-
terreich angeregter Ratsbeschluss 
dient seit 2008 als Grundlage für 
das formelle Kontaktstellennetz-
werk EACN mit rund 50 Mitglied-
sorganisationen.
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Gibt es psychologische Voraussetzungen, Krankheiten und Eigenschaften, die Men-
schen korrupter handeln lassen als andere oder prägt doch das Umfeld die Hand-
lungsweisen der Manager? Um diese Fragen zu beantworten untersuchten Prof. 
Günter Stahl und Dr. Milda Zilinskaite (beide Wirtschaftsuniversität Wien) in einer 
Studie Lebensläufe und Handlungen von CEOs in von Korruption erschütterten 
Unternehmen.

THEORIE DER „CORPORATE 
PSYCHOPATHS“

Basis der 2015 begonnen 
Studie war zunächst die The-
orie Clive Boddys, der viele 
der in den vergangenen 15 
Jahren aufgedeckten Unter-
nehmensskandalen auf die 
Tätigkeiten von psychopati-
schen CEOs zurückführte.  
Stahl konnte dieser These we-
nig abgewinnen, da nach sei-
nem Dafürhalten die Krank-
heitsbilder der CEOs in der 
zugrundeliegenden Studie 
nicht ausreichend (fachlich) 
diagnostiziert wurden. Daher 
analysierten er und Dr. Zilins-
kaite biografisches Datenma-
terial, Jahrbücher, Videos, 
Berichte und Interviews mit 

Lehrern, Ärzten, Familienmit-
gliedern, Freunden und Stu-
dienkollegen von insgesamt 
sechs verurteilten CEOs von 
Kindheitstagen an bis zu dem 
Zeitpunkt als der Unterneh-
mensskandal bekannt wurde 
und somit bis zu dem Zeit-
punkt als die CEOs unter ei-
nem negativen Licht gesehen 
wurden. 

Die Ergebnisse der Analyse 
glichen sie mit der von Robert 
D. Hare entwickelten „Psy-
chopathy Checklist – PCL-R“ 
ab. Für diese Liste hatte der 
Kriminalpsychologe 20 Items 
ausgearbeitet und für jedes 
der Gebiete zwei Punkte ver-
geben. Von den insgesamt 
40 zu erreichenden Punkten, 

zeichnet das Überschreiten 
der 30 einen Psychopathen 
aus. Ein Durchschnittsgefäng-
nisinsasse erreicht 20 Punkte, 
ein Durchschnittsbürger vier 
bis sechs Punkte. Die unter-
suchten CEOs erreichten im 
Schnitt einen Wert von 11 und 
sind nach dieser Methode kei-
ne Psychopathen. Ihnen fehlen 
Eigenschaften wie notorisches 
Lügen, aggressives oder para-
sitäres Verhalten.    

NARZISSMUS UND SEINE 
AUSWIRKUNGEN

Jedoch wiesen die untersuch-
ten CEOs eine starke narzis-
stische Persönlichkeitsstö-
rung auf. Sie waren derart von 
ihrer eigenen Meinung und 

WARUM  
WERDEN 
MANAGER 
KORRUPT?

EINE STUDIE VON 
PROF. GÜNTER STAHL UND
DR. MILDA ZILINSKAITE

FOTO. Fotolia
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Einschätzung überzeugt, dass 
sie keinerlei Einwände und 
Widerspruch duldeten. Dies 
führte letztlich dazu, dass sie 
in ihrem engsten Umfeld, dem 
Top Management Team, auch 
nur Personen akzeptierten, die 
sie in ihrer eigenen Meinung 
bestärkten. So wurden die kor-
rupten Handlungen als Lappa-
lien abgetan und drangen auch 
durch den eingeschworenen, 
sich selbst bestärkenden Kreis 
nicht nach außen. 
Hinzukam, dass im mittleren 
Management keine anderen 
Meinungen geduldet wurden 
und ebenso der Aufsichtsrat 
seiner eigentlichen Aufgabe 
nicht nachkam. Complian-
ce-Systeme gab es zwar in 
allen Unternehmen, jedoch 
wurden die darin propagierten 
Werte nicht gelebt. Die gesam-
ten Check and Balances-Sys-
teme der Unternehmen, 
die zwar an sich gut durch-
dacht waren, funktionierten 
nicht mehr, da auch hier die 

handelnden Personen vom 
Management gewählt wurden. 
Ein weiterer auffallender Fak-
tor der Unternehmensanalyse 
war die kurzfristige Profitori-
entierung der Unternehmen. In 
allen Unternehmen herrschte 
ein dominantes Bonussystem 
vor. Die Ziele der Mitarbeiter 
waren auf ein halbes Jahr bis 
zu maximal zwei Jahren aus-
gelegt. So musste nur kurz-
fristig der Erfolg sichergestellt 
werden. Langfristige und pro-
fitalternierende Ziele gab es 
nicht. 

DIE ALTERNATIVE

Um korrupten Systemen Ein-
halt zu gebieten, kommt es in 
erster Linie auf die Unterneh-
menskultur an und diese ist 
mit dem CEO verknüpft. CEOs 
mit einer starken narzissti-
schen Persönlichkeitsstörung 
sollten somit durch ein As-
sessmentverfahren für die-
se Funktion ausgeschlossen 

werden, auch wenn sie das 
starke Selbstbewusstsein, der 
überdimensionierte Durchset-
zungswille und der übermäßi-
ge Einsatz für diese Funktion 
attraktiv erscheinen lässt. Bei 
der Besetzung des Top Ma-
nagement Teams kann Diver-
sität hilfreich sein. Ebenso ist 
eine Kultur der konstruktiven 
Kritik förderlich. (Nicht pro-
fitorientierte) Werte auf dem 
Papier müssen Werte des täg-
lichen Miteinanders werden.  

Die Ergebnisse der Studie 
werden in einigen Monaten 
publizierte. Weiterführende 
Studien sind geplant. 

FOTO. WU WIEN

Prof. Günter Stahl und Dr. Milda Zilinskaite 

Günter K. Stahl ist Professor für Internationales Management an der WU Wien 
und außerordentlicher Professor für Organisationsverhalten bei INSEAD (Institut 
Européen d‘Administration des Affaires – The business school for the world). Vor 
seinem Eintritt in die WU Wien war er acht Jahre lang als Vollzeit-Dozent an der 
INSEAD tätig. Zu den Forschungsinteressen von Prof. Stahl gehören Führung und 
Führungsentwicklung, soziale Verantwortung in Unternehmen und die soziokultu-
rellen Prozesse in internationalen Teams, Allianzen, Fusionen und Akquisitionen. 

Milda Zilinskaite studierte International Studies and Modern Languages in den 
USA und schloss mit einem Ph.D. in Vergleichende Literaturwissenschaften 
(Schwerpunkte: transatlantische Studien, Intellektuelle im Exil, émigré Schrift-
steller) von der University of California ab. Vor ihrem Eintritt in die WU arbeitete 
sie als Gastprofessorin am Korea Development Institute School of Public Po-
licy and Management und Dozentin am Karlsruher Institut für Technologie und 
Karlsruher Fachhochschule. Ihr Hintergrund in Kulturgeschichte, Ethnizität 
und Migration führt zu ihrer aktuelle Forschung über hochqualifizierte Migran-
ten und die Auswirkungen der Kommunikation auf ihre Akkulturation. Weitere 
Forschungen konzentrieren sich auf aktuelle Diskurse von (ir) verantwortlicher 
Führung, Corporate Psychopath Theorie und die Theorie der Dark Triad.
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KORRUPTIONSPRÄVENTION 
BEI ABGEORDNETEN, 
RICHTERN UND 
STAATSANWÄLTEN

– dies waren die Untersuchungsgegen-
stände der vierten Evaluierungsrunde von 
Group of States against Corruption (Greco). 
Im Februar 2017 wurde der Evaluierungs-
bericht Österreich veröffentlicht. Ergebnis: 
Verbesserungspotential vorhanden.

DIE VORGEHENSWEISE

Österreich wurde in der vier-
ten Evaluierungsrunde von 
einem Team bestehend aus ei-
ner mazedonischen Richterin, 
einem russischen Rechtswis-
senschafter, der Leiterin des 
Büros für Rechtsdienstleis-
tungen im dänischen Parla-
ment und einer griechischen 
Untersuchungsrichterin, un-
terstützt durch Mitarbeiter von 
Greco, analysiert. Dazu wur-
de vorab ein standardisierter 
Fragebogen beantwortet und 
durch einen Vorort-Besuch 
offene Fragen in Interviews 
geklärt. Schwerpunkte der 
Untersuchung waren Ethik-
grundsätze, Verhaltensregeln, 
Beschränkungen von Tätig-
keiten, Vermögens- und Ein-
kommensmeldungen, Durch-
setzbarkeit von Regeln und 
Bewusstsein der drei unter-
suchten Berufsgruppen. 

DIE ABGEORDNETEN:  
ERGEBNISSE

Im Gesetzgebungsverfahren 
werden zahlreiche Organi-
sationen in Österreich, wie 
Interessensvertreter, Ge-
bietskörperschaften etc. um 

Stellungnahmen ersucht. Es 
gibt jedoch keine standardi-
sierte Vorgehensweise zur 
Auswahl der Institutionen. 
Greco empfiehlt daher ent-
sprechende Vorschriften zu 
erlassen. 
Abgeordnete leisten bei Amts-
antritt einen Eid, ihre Pflichten 
gewissenhaft zu erfüllen. Dar-
über hinaus gibt es jedoch kei-
nen Verhaltenskodex, der die-
se Pflichten genauer definiert 
und publik macht. Dies soll 
geändert werden. Der Kodex 
soll außerdem interne Regeln 
zu Geschenkannahmen, Be-
wirtungen und dem Umgang 
mit Lobbyisten enthalten. 
Lobend wird die Transparenz 
der Nebenbeschäftigungen 
der Abgeordneten erwähnt, je-
doch wurde eine Klarstellung 
und Erweiterung des Mel-
deumfanges sowie die Sankti-
onierbarkeit angeregt. 

DIE RICHTER: ERGEBNISSE

Vorauszuschicken ist die Un-
terscheidung der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit und die Ein-
richtung der Verwaltungsge-
richte 2014. Beide Systeme 
wurden von Greco untersucht. 
Während ordentliche Richter 

unab- und unversetzbar sind, 
ist dies laut Bericht bei Ver-
waltungsrichtern nicht der 
Fall. Greco regt daher eine 
Gleichstellung in vertragli-
cher, besoldungs- und diszip-
linarrechtlichen Fragen an. 
Die Aufnahme von Personal 
in beide Systeme gestaltet 
sich ebenfalls unterschied-
lich. Schafft man eine schrift-
liche und mündliche Prüfung 
sowie einen psychologischen 
Eignungstest, wird man im 
ordentlichen Verfahren Rich-
teramtsanwärter und nach 
einer vier jährigen Praxiszeit 
schließt man mit einem Pra-
xistest und einer mündlichen 
Prüfung die Ausbildung ab. 
Für die Tätigkeit an den Ver-
waltungsgerichten muss man 
eine 10-jährige Berufspraxis 
vorweisen. Im Rahmen der In-
terviewphase von Greco stand 
immer wieder der Vorwurf 
der Vetternwirtschaft in bei-
den Systemen im Raum. Es 
wird daher ein objektives Aus-
wahlverfahren mit Integritäts-
überprüfung angeregt. Ebenso 
haben diese Kriterien bei der 
Karriereentwicklung durch 
die Personalsenate im Vorder-
grund zu stehen, die durch lau-
fende Leistungsbeurteilungen 

Foto: www.coe.int
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gestützt werden sollen. 
Außerdem wurde ein gesetz-
liches Verbot des parallelen 
Tätigwerdens der Richter in 
einer Exekutiv- oder Legisla-
tivbehörde angeregt. 
Öffentlicher Zugang zu allen 
Gerichtsverfahren (auch jenen 
vor den Verwaltungsgerichten, 
die zurzeit nur im Ausnahme-
fällen öffentlich sind) wurde 
empfohlen. 
Ein verbindlicher Verhaltens-
kodex, der Amtsverschwie-
genheit, Geschenkannahme 
und Nebentätigkeiten umfasst 
und auch für Laienrichter 
verbindlich ist, ist für Greco 
wünschenswert. 

DIE STAATSANWÄLTE:  
ERGEBNISSE

Greco empfiehlt hier zu al-
ler erst eine Angleichung an 
das Richtersystem und eben-
so wie für die Richter eine 
Objektivierung der Ernen-
nungsvoraussetzungen, der 

Karriereplanung, periodische 
Leitungsbeurteilungen und die 
gesetzliche Unvereinbarkeit 
mit einem politischen Amt. 
Die Einrichtung des Weisungs-
rates wurde begrüßt, die Aus-
wahlmechanismen für die 
Mitglieder des Rates wären 
jedoch zu überdenken.
Ein Verhaltenskodex für die 
Staatsanwaltschaft als auch 
vertrauliche Beratung und 
Unterstützung bei der Umset-
zung desselben sollen den In-
tegritätsgedanken stützen. 
Aus- und Weiterbildungen für 
Richter und Staatsanwälte 
wurden angeregt – unter ande-
rem mit dem Fokus Integrität. 

VERBESSERUNG IST  
IMMER MÖGLICH

Alles in allem ein Prüfer-
gebnis mit einigen Anregun-
gen zur Verbesserung: Mehr 
Transparenz, klare Kriterien 
bei Einstellung und Karri-
ereplanung, mehr bzw. klarere 

Anleitungen/Richtlinien spezi-
ell zum Umgang mit Geschen-
ken, Nebentätigkeiten und 
Meldepflichten und letztlich 
die Förderung von Integrität. 

18 Monate ist nun Zeit zur Um-
setzung von Maßnahmen. Da-
nach wird von Greco geprüft. 
Bis dahin kann einiges erreicht 
werden. Mit der Umsetzung 
wurde bereits begonnen.

GRECO

Greco wurde 1999 vom europäischen Rat gegründet, ist jedoch nicht nur auf EU Staaten 
begrenzt. Es zählt momentan 49 Mitgliedsstaaten mit dem Ziel Korruption einzudämmen. 
Dieses Ziel soll durch die laufende Evaluierung und die Überprüfung von Umsetzungs-
maßnahmen der Verbesserungsvorschläge erreicht werden. 

Österreich ist Greco 2006 beigetreten und hat bereits die erste und zweite Evaluierungs-
runde („Unabhängigkeit, Spezialisierung und vorhandene Mittel der nationalen Behör-
den, welche mit der Verhinderung und dem Kampf gegen die Korruption betraut sind“, 
„Ausmaß und Umfang der Immunitäten“, „Erträge aus Korruptionsdelikten“, „Öffentliche 
Verwaltung und Korruption“ und „Juristische Personen und Korruption“) 2007 und die 
dritte Evaluierungsrunde 2011 („Strafbarkeit“ und „Transparenz und Parteienfinanzie-
rung“) abgeschlossen. 
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WAS MISST DER CORRUPTION PERCEPTION INDEX?

Die ersten 20 Länder von insgesamt 176 des Transparency Internationals Corrupti-
on Perception Index haben sich im Vergleich zum Jahr 2015 nicht geändert. Däne-
mark konnte seinen Spitzenplatz verteidigen. Es folgen nordeuropäische, Benelux 
und deutschsprachige europäische Staaten als auch Länder Ozeaniens, Kanada, 
Singapur oder auch Hong Kong. Österreich erreicht 2016 den 17. Platz.

African Development Bank Governance Ratings 2015
Bertelsmann Foundation Sustainable Governance Indicators 2016
Bertelsmann Foundation Transformation Index 2016
Economist Intelligence Unit Country Risk Ratings 2016
Freedom House Nations in Transit 2016
Global Insight Country Risk Ratings 2015
IMD World Competitiveness Yearbook 2016
Political and Economic Risk Consultancy Asian Intelligence 2016
Political Risk Services International Country Risk Guide 2016
World Bank - Country Policy and Institutional Assessment 2015
World Economic Forum Executive Opinion Survey (EOS) 2016
World Justice Project Rule of Law Index 2016
Varieties of Democracy (VDEM) Project 2016

DOCH WAS IST DER INDEX 
GENAU?

Der Index von Transparency 
International basiert im Gro-
ben auf der Wahrnehmung 
von international tätigen Ma-
nagern und verschiedenen 
Umfragen und spiegelt so die 
Wahrnehmung von Korruption 
und Bestechung wieder.
 
Um genau zu sein, werden ins-
gesamt 13 Indizes in die Dar-
stellung des CPI einbezogen, 
und zwar die folgenden: 

WAS MISST DER 
CORRUPTION 
PERCEPTION 
INDEX? 

WIE DER NAME SCHON SAGT, 
IST DER INDEX EIN WAHR-
NEHMUNGSINDEX. DOCH WIE 
UND WAS WIRD WIRKLICH 
WAHRGENOMMEN?

Foto: www.transperancy.org/cpi
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Untersucht man diese Indizes 
genauer, wird man zum einen 
feststellen, dass sie die Wahr-
nehmung der Korruption zu 
unterschiedlichen Zeiten aber 
auch an unterschiedlichen 
Orten messen. So beschäftigt 
sich das African Development 
Bank Governance Rating - wie 
der Name schon sagt - nur mit 
der Korruptionswahrnehmung 
in Afrika, während der Index 
Freedom House Nations in 
Transit 29 Länder an der Gren-
ze Europa - Asien erfasst. Da-
ten für Österreich finden sich 
letztlich in sieben der dreizehn 
Indizes.

WAS MESSEN DIE INDIZES?

Viele der Quellen des CPI be-
schäftigen sich breit mit der 
wirtschaftlichen Entwicklung 
der untersuchten Länder. Kor-
ruption wird in einigen Fällen 
mit wenigen Fragen des um-
fangreichen Fragebogens ge-
streift. Die Beurteilung der Si-
tuation erfolgt durch Experten 
der jeweiligen Auftraggeber. 
Diese geben ihre Eindrücke 

wieder. Einige Fragen können 
anhand von gesetzlichen Vor-
gaben und Regelung beant-
wortet werden, andere wie-
derum zielen auf subjektive 
Wahrnehmungen ab, die es 
einzuschätzen gilt. Es handelt 
sich somit um einen Wahrneh-
mungsindex, wie dem Namen 
bereits zu entnehmen ist. 

WIE UND WARUM WIRD KOR-
RUPTION WAHRGENOMMEN? 

Doch was wird letztlich wahr-
genommen? Korruptionsfälle, 
die jetzt medial berichtet wer-
den, wurden vor Jahren be-
gangen. Bis es zur öffentlichen 
Verhandlung kam, musste der 
Verdacht gemeldet, Ermitt-
lungen angestellt und die An-
klage verfasst werden. Dann 
erst bestimmen diese Fälle die 
Medienlandschaft. Die Wahr-
nehmung ist somit oft zeitlich 
verzerrt. 

Und ist es nicht auch so, dass 
Korruption erst dann bewusst 
wahrgenommen wird, wenn 
man sie bekämpft? Zuvor 

fristet sie ihr Dasein im Dun-
keln und erst im Scheinwerf-
erlicht ambitionierter Gesetz-
geber, korrekter Exekutive 
und der integren Zivilgesell-
schaft wird sie sichtbar und 
wahrgenommen.  Man spricht 
auch von Kontrollkriminalität, 
die erst Zutage tritt, wenn man 
sie bekämpft.

Auch Tansparency Internatio-
nal maßt es sich nicht an, mit 
dem Index Korruption in seiner 
Gesamtheit darstellen zu kön-
nen und verweist  auf weitere 
Publikationen, wie das Global 
Corruption Barometer oder 
den Global Corruption Report, 
die jedoch nicht jährlich publi-
ziert werden.  

Korruption ist und bleibt somit 
schwer messbar. Was jedoch 
gemessen werden kann, wä-
ren Bestrebungen, die Länder 
anstellen, um Korruption zu 
bekämpfen und zu vermeiden. 
Ein neuer Ansatz?

Der Korruptionswahrnehmungsindex (CPI) wurde 1995 als zusammen-
gesetzter Indikator eingeführt, um die Wahrnehmung von Korruption im 
öffentlichen Sektor in verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt zu 
messen. In den vergangenen 20 Jahren wurden sowohl die Quellen für die 
Erstellung des Index als auch die Methodik angepasst und verfeinert. Der 
jüngste Review-Prozess fand im Jahr 2012 statt. Es wurden einige Ände-
rungen an der Methodik vorgenommen.
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KORRUPTIONS-
ENTWICKLUNG:
HIGHLIGHTS AUS 
DEM JAHR 2016

Die letzten Eintragungen in die Statistik des BAK sind abgeschlossen und die ersten 
Zahlen konnten ermittelt werden: 1.347 Ermittlungsverfahren wurden im Jahr 2016 
im BAK gezählt.

328 ERMITTLUNGVERFAH-
REN WURDEN 2016 IM BAK 
GEFÜHRT

Im Jahr 2016 fielen 1.347 Er-
mittlungsverfahren an, wobei 
in 328 (24 %) Fällen die Ermitt-
lungen vom BAK übernommen 
wurden. 1.019 (76 %) der Fälle 
wurden von anderen Dienst-
stellen bearbeitet, wobei hier 
568 „reine Meldefälle“, die 
nicht in die originäre Zustän-
digkeit des BAK fallen, enthal-
ten sind. Im Jahr 2015 wurden  
insgesamt 1.301 Ermittlungs-
verfahren gezählt. Es kann so-
mit ein geringfügiger Anstieg 
der  Ermittlungsverfahren ver-
zeichnet werden. 

Von den 328 Fällen des BAK 
fielen 266 in die originäre Zu-
ständigkeit des BAK (§ 4 Abs. 1 
Z 1 – 13 BAK-G), elf in die erwei-
terte Zuständigkeit (§ 4 Abs. 1 
Z 14 und 15 BAK-G) und bei 14 
handelte es sich um Amts- und 

Rechtshilfeersuchen. 
37 Fälle waren zum Zeitpunkt 
der Abfrage noch auf „stand-
by“ (dh. die Frage, ob das BAK 
die Ermittlungen übernimmt 
war noch offen.

Zu den 1.019 von anderen 
Dienststellen bearbeiteten 
Fällen (ausgenommen der 
reinen Meldefälle) ist auszu-
führen, dass im Rahmen der 
originären Zuständigkeit des 
BAK andere Dienststellen aus 
Zweckmäßigkeitsgründen mit 
der Durchführung einzelner 
Ermittlungen beauftragt wer-
den können, oder - wenn kein 
besonderes öffentliches Inter-
esse wegen der Bedeutung der 
Straftat oder der Person, ge-
gen die ermittelt wird besteht 
- Ermittlungen übertragen 
werden können (§ 6 BAK-G).

79% DER VERFAHREN 
WURDEN IM SELBEN JAHR 
ABGESCHLOSSEN

Im Berichtsjahr wurden von 
1.347 Ermittlungsverfahren 
insgesamt 1.058 (79 %) abge-
schlossen. Von 1.058 abge-
schlossenen Fällen konnten 
850 (80 %) aufgeklärt werden. 
Von den 221 abgeschlossenen 
Ermittlungsverfahren des BAK 
wurden im Berichtsjahr 163 (74 
%) aufgeklärt. Als aufgeklärt 
gilt ein Fall, wenn zumindest 
ein Täter namentlich ermittelt 
werden konnte.

FOTO. Fotolia

79%

21%

Ermittlungsverfahren in 
Österreich 2016

abgeschlossene Verfahren offene Verfahren
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AUS DER AKTUELLEN RECHTSPRECHUNG - 
ENTSCHEIDUNGEN IM  KORRUPTIONS-BEREICH
Die folgenden höchstgerichtlichen Entscheidungen aus dem  Bereich 
der Korruption wurden in den letzten Monaten erlassen. In Kürze dar-
gestellt werden die aktuellen Rechtssätze aus dem RIS. 

IMMUNITÄT VON MITGLIE-
DERN DES NATIONALRATS 
B-VG Art57

StGB §58 Abs3 Z1
StPO §281 Abs1 Z9 litb 
OGH, 06.12.2016, 17Os23/16k

RECHTSSATZ

Die außerberufliche Immunität 
von Mitgliedern des National-
rats ist ein (vorübergehendes) 
prozessuales Verfolgungshin-
dernis, das mit Ende der Abge-
ordnetenstellung wegfällt und 
danach einer strafrechtlichen 
Verfolgung nicht mehr entge-
gensteht. (RS0131123)

VERTRETUNGSMACHT 
GMBH
GmbHG §18
GmbHG §25
StGB §153 
OGH, 14.12.2016, 15Os73/16y

RECHTSSATZ

Der Geschäftsführer einer 
GmbH ist schon kraft Geset-
zes zur unbeschränkten (und  

unbeschränkbaren) Vertretung 
nach außen befugt, ohne dass 
es einer vertraglichen Fest-
legung seiner Hauptpflichten 
bedürfe. Im Innenverhältnis 
ist er als zur treuhändigen 
Wahrnehmung fremder Ver-
mögensinteressen Berufener 
aber verpflichtet, seine Ver-
tretungsmacht nur zum Wohle 
der GmbH zu nutzen und mit 
der Sorgfalt eines ordentli-
chen Geschäftsmanns stets 
den Vorteil der Gesellschaft zu 
wahren und Schaden von ihr 
abzuwenden. (RS0131129)

BESCHRÄNKUNG DER 
AKTENEINSICHT
MRK Art35 Abs1
StPO §68
StPO §112
StPO §363a
StPO §363b Abs2 Z2 
OGH, 16.11.2016, 15Os2/16g

RECHTSSATZ

Wenn über einen Antrag auf 
Beschränkung der Aktenein-
sicht des Privatanklägers und 

einen Widerspruch gegen eine 
Sicherstellung rechtskräf-
tig entschieden wurde, ist ein 
ohne Änderung der Verhältnis-
se erhobenes, denselben Ent-
scheidungsgegenstand betref-
fendes neuerliches Begehren 
desselben Beteiligten wegen 
„res iudicata“ zurückzuwei-
sen. In dieser Konstellation 
läuft die sechsmonatige Frist 
für dessen Erneuerungsan-
trag (Art 35 Abs 1 MRK)   auch 
wenn im zweiten Fall anstatt 
mit Zurückweisung verfehlt 
neuerlich meritorisch ent-
schieden wurde   ab der letz-
tinstanzlichen Entscheidung 
zum Erstantrag.

Entscheidungstexte

OGH, 14.12.2016, 15 Os 73/16y

OGH, 06.12.2016, 17Os25/16d 

OGH, 06.12.2016, 17Os26/16a 

OGH, 11Os121/16b (11Os122/16z), 15.11.2016

http://ris.bka.intra.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20161214_OGH0002_0150OS00073_16Y0000_000
http://ris.bka.intra.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20161206_OGH0002_0170OS00025_16D0000_000&ResultFunctionToken=7dfd95b8-1cd2-4027-9774-b931e290ba7d&WxeFunctionToken=8d820884-256c-4467-94e1-43095d4327d2&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.11.2016&BisDatum=14.02.2017&Norm=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=302
http://ris.bka.intra.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20161206_OGH0002_0170OS00026_16A0000_000&ResultFunctionToken=7dfd95b8-1cd2-4027-9774-b931e290ba7d&WxeFunctionToken=8d820884-256c-4467-94e1-43095d4327d2&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.11.2016&BisDatum=14.02.2017&Norm=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=302
http://ris.bka.intra.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20161115_OGH0002_0110OS00121_16B0000_000&ResultFunctionToken=aeb72190-5dbf-413d-ad93-7c0c276df61b&Position=1&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.11.2016&BisDatum=14.02.2017&Norm=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=korruption
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INTERNATIONALE 
HIGHLIGHTS

LANDESPOLIZEI DES 
FÜRSTENTUMS 
LIECHTENSTEIN IM BAK

ANTI-KORRUPTIONS-
AUSBILDUNG DER 
ZUKÜNFTIGEN 
POLIZEIATTCHÉS 

Korruption ist ein weltweites Thema und es ist wichtig, Wissen zu bündeln und zu 
teilen. Das BAK ist daher über die Grenzen Österreichs hinaus vernetzt, sei es über 
Besuche von Delegationen oder Teilnahmen an internationales Veranstaltungen wie 
Konferenzen und Arbeitsgruppen. Hier einige Highlights des vergangenen Quartals.

LANDESPOLIZEI DES FÜRS-
TENTUMS LIECHTENSTEIN 
IM BAK 

Die Zusammenarbeit bei der 
Bekämpfung der Korruption 
und der Wirtschaftskrimina-
lität mit einem der kleinsten 
Länder Europas wird im BAK 
groß geschrieben.
Aus der 120 Mann/Frau star-
ken Landespolizei Liechten-
stein besuchten am 10. und 11. 
Jänner 2017 drei hochrangige 
Vertreter das BAK: der Leiter 
der Kriminalpolizei, der Leiter 
des Kommissariats für Wirt-
schaftskriminalität und sein 
Stellvertreter.
Dass die Bekämpfung der 
Wirtschaftskriminalität im 
Fürstentum eine Rolle spielt, 
belegen allein die Zahlen aus 
dem Jahresbericht 2015 der 
Landespolizei. Von 1200 be-
gangenen Straftaten fielen 219 
in den Bereich der Wirtschaft. 
Entsprechend angeregt war 

der Informationsaustausch. 
Die Kernthemen: die Weiter-
bildung der Ermittlungsbe-
amtinnen und Beamten, die 
Vorgehensweisen bei internen 
Ermittlungen, der Umgang 
mit „big data“ in Großstrafver-
fahren sowie die Vorstellung 
des E-Learning Tools zum 
Korruptionsstrafrecht als Bil-
dungsmaßnahme des BAK. 

ANTI-KORRUPTIONSAUSBIL-
DUNG DER ZUKÜNFTIGEN 
POLIZEIATTACHÉS

Acht Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer durchlaufen die 
Ausbildung zum Verbindungs-
beamten des BMI und wurden 
am 30. und 31 Jänner 2017 
von Fachexperten des BAK zur 
Prävention und Bekämpfung 
von Korruption geschult.
Die Ausbildung zum Verbin-
dungsbeamten (Polizeiat-
taché) beinhaltet detaillierte 
und umfangreiche Einblicke in 

die Korruptionsprävention und 
Korruptionsbekämpfung.

Als zukünftige Polizeiattachés 
sollen die Beamtinnen und 
Beamten zum einen über die 
rechtlichen Möglichkeiten der 
Bekämpfung von Korruption in 
Österreich Bescheid wissen, 
um während ihres Einsatzes 
im Ausland Rede und Antwort 
stehen zu können. Zum an-
deren sollen sie ausreichend 
informiert sein, um nicht 
selbst in Korruptionsfallen zu 
geraten. 

Nach Abschluss der Ausbil-
dung bilden die Verbindungs-
beamtinnen und -beamten 
einen Pool aus qualifizierten 
Vermittlerinnen und Vermitt-
lern. Sie stellen den Informa-
tionsfluss zwischen dem Bun-
desministerium für Inneres 
und den jeweiligen ausländi-
schen Pendants her. 

Foto: BAK
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Der BAK-interne Selbstvertei-
digungskurs für Frauen bietet 
den nicht polizeilich ausge-
bildeten Mitarbeiterinnen die 
Möglichkeit eine klassische 
Form der Selbstverteidigung, 
die den modernen Anforderun-
gen und Bedürfnissen ange-
passt wurde, zu erlernen. Mit 
einfachen aber effektiven Tech-
niken, Tritte (Schlagpolster) und 
verschiedenen Methoden zur 
Abwehr, lernen die Kollegin-
nen Angriffe unterschiedlicher 
Art und Intensität abzuwehren.
Besonders in der Frauen-
selbstverteidigung geht es um 
klare Grenzziehungen und ein 
eindeutiges Stopp. Selbstver-
teidigung beginnt, wenn eine 
Frau NEIN denkt! Traditionelle 
und klischeehafte Rollenbil-
der, sowie eine klassisch tra-
dierte Sozialisierung lassen 
Frauen oft passiv reagieren 
und sich nicht zur Wehr setzen. 

In den Workshops geht es um 
das Erkennen und Verändern 
solcher Verhaltensmuster 
und die Erweiterung selbst 
gesetzter Grenzen. Das Erler-
nen neuer zielführender und 
nachhaltiger Reaktionsmus-
ter, ein sicheres Auftreten und 
der Aufbau eines gesunden 
und starken Selbstbewusst-
seins unterstützt Frauen da-
bei die Opferrolle zu verlas-
sen bzw. von Anfang an nicht 
anzunehmen.
Die Statistik zeigt, dass der 
berüchtigte „Sprung aus dem 
Gebüsch“ oder das „Auflau-
ern in der Tiefgarage weniger 
häufiger passiert als harmlose 
Situationen wie zB der Besuch 
in der Disco, oder eines Festes 
eskalieren.
Mit diesem Spezial-Workshop 
des BGF unterstützen die 
Einsatztrainer des BAK seit 
2016 die individuelle Sicher-
heit der BAK-Mitarbeiterinnen 
präventiv.
 
.

BGF- 
SPEZIALSEMINAR:  
SELBSTVERTEIDI-
GUNGSKURS FÜR 
FRAUEN

INFORMATION UND SCHU-
LUNG ZUR ABWEHR VON KÖR-
PERLICHER GEWALT GEGEN 
FRAUEN

B G F - J A H R E S Ü B E R -
BLICK FÜR 2017

Dem BAK ist es für dieses Jahr 
gelungen 25ig maßgeschnei-
derte Workshops und Seminare 
auf Basis eines MitarbeiterIn-
nen-Feedbacks zu organisieren. 
Dazu zählen themenspezifische 
BAK-interne Gesundheitstage 
(Schlafprobleme, Burnout-Prä-
vention, Mit alten Hausmittelchen 
durch den Winter) genauso wie 
Seminare zur Stärkung der per-
sönlichen Resilienz („Optimisten 
leben länger“), Ernährung & Be-
wegung, Nordic Walking, die Mo-
bile Gesundheitsstrasse im Rah-
men der Aktion Impuls der BVA, 
Workshops zu den Themen  der 
Stressbewältigung und Kom-
munikation sowie Rumpfstabili-
sierungstrainings auf verschie-
denen Belastungsniveaus mit 
BAK-eigenen Sportlehrwarten.

Das BAK versteht die gemeinsa-
me Durchführung einer Betrieb-
lichen Gesundheitsförderung 
(BGF) mit der Versicherung Öf-
fentlich Bediensteter (BVA) im 
Wesentlichen als eine konkrete 
Organisationsstrategie.

Fotos: BAK
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Prävention ist im BAK ein großes Anliegen und was liegt näher als Wissen über So-
cial Media zu verbreiten? Seit Ende des Jahres 2016 ist das BAK deshalb mit seinen 
Themen auf Facebook vertreten.

WAS IST DER AUFTRAG?

Wir lesen immer wieder von 
großen Korruptionsfällen in 
Zeitungen. Oft sind diese Ta-
ten durch die Akteure ganz 
bewusst gesetzt und sie wis-
sen, dass sie sich strafbar ma-
chen und hoffen, nicht ertappt 
zu werden. Manchmal ist es 
aber gerade nicht so und Tate 
werden aus Unwissenheit be-
gangen. Das BAK will jeder 
Bürgerin und jedem Bürger 
ermöglichen, das vielschich-
tige Thema der Korruption 
zu verstehen und sie oder ihn 
bestmöglich sensibilisieren. 

Wie sollen beispielsweise Leh-
rerinnen und Lehrer reagie-
ren, wenn sie mit Geschenken 
überhäuft werden? Für sie ist 
es in dieser Situation nicht ein-
fach ihrem - wahrscheinlich 

nur dankbaren - Gegenüber zu 
sagen, dass sie das Geschenk 
nicht annehmen dürfen. Es ist 
daher auch wichtig, die schen-
kende Seite darüber zu infor-
mieren, dass die nett gemein-
ten Aufmerksamkeiten für 
Lehrerinnen und Lehrer zu ei-
nem Problem werden können. 

WAS MACHT DAS BAK AUF 
FACEBOOK?

Auf Facebook sollen nun inter-
essante Erkenntnisse aus dem 
Bereich der Korruption geteilt 
werden - seien es Artikel aus 
Medien oder Kommentare 
von fachkundigen Experten. 
Natürlich berichtet das BAK 
laufend, was es im eigenen 
Bereich Neues gibt: Arbeits-
besuche, Veranstaltungen, 
internationale Entwicklungen. 

Ziel ist es aber, nicht nur wei-
tere Experten mit den Face-
bookbeiträgen anzusprech-
en, sondern mehr Men-
schen mit diesen emp-
findlichen Themen zu 
erreichen und diese mit nütz-
lichen Tipps zu informieren. 

Da das BAK nicht mit erhobe-
nem Zeigefinger alles anpran-
gern will, hat das BAK einen 
Weg gesucht, der es ermög-
licht, das Thema humorvoll 
zu vermitteln. So entstand die 
Idee von kurzen Comics, wel-
che sowohl zum Nachdenken 
aber auch zum Schmunzeln 
anregen sollen. Die Präsenta-
tion übernimmt die Eule „Pru-
dence Antikorruption“. Sie ist 
über Facebook zu erreichen 
und führt durch die Themen.

WIR  
„FACEBOOKEN“ 
JETZT!

Wir freuen uns natürlich über Ihren Besuch, ein Like oder 
Kommentar auf unsere Seite!

Foto: BAK

https://www.facebook.com/Bundesamt-zur-Korruptionsprävention-und-Korruptionsbekämpfung-1010857165658682/
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Das BAK
Das BAK ist eine Einrichtung des Bundes
ministeriums für Inneres. Es ist organi-
satorisch außerhalb der Generaldirektion 
für die öffentliche Sicherheit angesiedelt 
und bundesweit zuständig für die Vor-
beugung, Verhinderung und Bekämpfung 
von Korruption, die enge Zusammen
arbeit mit der Wirtschafts- und Kor-
ruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) 
sowie die Wahrnehmung zentraler Funk-
tionen im Bereich der sicherheits- und 
kriminalpolizeilichen Zusammenarbeit 
mit ausländischen und internatinalen 
Anti-Korruptionseinrichtungen. 

www.bak.gv.at

Sollten Sie zukünfitg den Newsletter nicht 
mehr erhalten wollen oder Fragen zu ein-
zelnen Themen haben, schreiben Sie bitte an 
BMI-IV-BAK-1-1@bak.gv.at

IMPRESSUM
Bundesamt zur Korruptionsprävention 
und Korruptionsbekämpfung
Herrengasse 7, 1010 Wien
Telefon: +43-(0)-1-531 26 -0
Fax: +43-(0)-1-531 26 - 10 85 83
E-Mail: BMI-IV-BAK-SPOC@bak.gv.at

KÜNFTIGE 
VERANSTALTUNGEN
IM BEREICH DER 
KORRUPTIONS-
PRÄVENTION

03.-07. APRIL UND 24.-28. APRIL 2017: 

22. BAK-FORTBILDUNGSLEHRGANG ZUM THEMA KORRUPTIONSPRÄVENTION 
UND –BEKÄMPFUNG - LINK

8.-14. MAI 2017: 

3. GRUNDAUSBILDUNGSLEHRGANG FÜR INTEGRITÄTSBEAUFTRAGTE

7.-8. JUNI 2017: 

11.ÖSTERREICHISCHER ANTI-KORRUPTIONS-TAG

Foto: BMI

https://integritaet.info
http://www.bak.gv.at/cms/BAK_dt/veranstaltung/interne/start.aspx
http://www.bak.gv.at/cms/BAK_dt/veranstaltung/anti_korruption/start.aspx
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